
Versicherte Leistung

Geltungsbereich

• Europa
• Welt
Personenkreis

• Einzelversicherung
• Familienversicherung
Annulierung und Assistance

• Annullierung
• verspäteter Reiseantritt
• vorzeitiger Abbruch von Mieten, 

Kursen und Seminaren

• Personen-Assistance

Leistungsumfang

Einzelversicherung bis CHF 10 000.–
Familienversicherung bis CHF 20 000.–
Krankheit, Unfall, Tod, Schwangerschaft
Beeinträchtigung des Eigentums am Wohnort
Verspätung / Ausfall des Transportmittels auf der Anreise
Gefahren an der Reisedestination
Streiks und Naturkatastrophen
Arbeitslosigkeit
Konkurs des Reisebüros (keine Deckung bei Pauschalreisen)

Betraglich unbegrenzt, sofern nachstehend keine Begrenzung aufgeführt ist
Überführung ins nächstgelegene geeignete Spital
Repatriierung – medizinisch betreut sofern erforderlich
Heimschaffung im Todesfall
Rückreise wegen Reiseabbruchs eines Mitreisenden
Betreuung mitreisender minderjähriger Kinder
Rückreise an den Wohnort der versicherten Person wegen Erkrankung, Unfall oder 
Tod einer nahestehenden Person zu Hause oder des Stellvertreters am Arbeitsplatz
Rückreise wegen anderen wichtigen Gründen
Temporäre Rückkehr
Rückreise wegen Unruhen, Naturkatastrophen, Streik oder Epidemien
Rückreise wegen Ausfall des Transportmittels
Such- und Bergungskosten CHF 30 000.–
Besucherreise bei Spitalaufenthalt von mehr als 7 Tage
Wiederholungsreise: – Einzelversicherung CHF 10 000.–

– Familienversicherung CHF 20 000.–
Rückerstattung Reisekosten: – Einzelversicherung CHF 10 000.–

– Familienversicherung CHF 20 000.–
Kostenvorschuss (Spital) CHF 5 000.–
Konkurs Reisebüro pro Person bis CHF 1 000.–
Dolmetscherkosten im Ausland CHF 500.– 
Unterkunfts- und Verpflegungsmehrkosten wegen verspäteter 
Rückreise infolge starkem Schneefall pro Person bis CHF 500.–

Basisdeckung  Optionsmöglichkeiten

Leistungsübersicht
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Versicherte Leistung

• Personen-Assistance

• Auto-Assistance
Geltungsbereich immer nur Europa

• Flugverspätung

• Sperrservice

• Travel Hotline

Reise-Rechtsschutz

• Europa (ohne CH / FL)

• Welt (ohne CH / FL)

Reisegepäck

• Reisegepäck (Modul 1)

• Reisegepäck (Modul 2)

Leistungsumfang

Feuer-, Elementar-, Wasser- und Diebstahlschäden am mitgeführten Eigentum 
oder Fehlleitung beim Transport pro Person bis CHF 1 000.–
– für Unterkunfts- und Verpflegungsmehrkosten
– für Transportmehrkosten
Feuer-, Elementar- und Wasserschäden an der Unterkunft
– für Unterkunfts- und Verpflegungsmehrkosten pro Person bis CHF 1 000.–
Kostenübernahme für das Nachsenden lebenswichtiger Medikamente
Bei Repatriierung, Extra-Rückreise, Reiseunterbruch, verspäteter Rückreise 

pro Person bis CHF 500.–
– für Rückrufkosten bei Erkrankung, Unfall, Tod einer nahestehenden Person 

zu Hause oder des Stellvertreters am Arbeitsplatz oder aus anderen 
wichtigen Gründen

– für unvorhergesehene Auslagen

Als Lenker benützte Motorfahrzeuge (Personenwagen und Wohnmobile bis 3.5 t,
Motorräder, Campinganhänger)
Pannenhilfe vor Ort / Abschleppen in die nächste geeignete Garage
Bergungskosten (Rückführung des Fahrzeugs auf die Fahrbahn):

– Schweiz CHF 1000.–
– Ausland CHF 2000.–

Übernachtung: – Schweiz pro Insasse CHF 120.–
– Ausland pro Insasse und Nacht CHF 120.–

maximal pro Ereignis CHF 1200.– 
Heimreise / Fahrzeug-Rückführung:
– Schweiz Öffentlicher Verkehr Bahn 1. Klasse

wenn nicht möglich 
(Taxi/Mietwagen) CHF 300.–

– Ausland Öffentlicher Verkehr Bahn 1. Klasse
Flug Economy 

Weiter- oder Rückreise im Ausland mit Mietfahrzeug:
pro Tag während max. 8 Tagen CHF 150.–
Rückführung durch Chauffeur
Rückführung des Fahrzeuges, Anhängers oder Wohnwagens
Zustellung von Ersatzteilen ins Ausland

Reisefortsetzung CHF 2000.–

Hilfe während 24 Stunden an 365 Tagen bei Diebstahl, Abhandenkommen 
und Verlust von Handys, Bank-, Post- und Kreditkarten

Hilfe während 24 Stunden an 365 Tagen
Reise-Informationen; Vermittlung von Spitälern und Arztkontakten im Ausland;
Beratungsdienst; Benachrichtigungsservice (Angehörige / Arbeitgeber)

Leistungen durch den Rechtsdienst der CAP
Geldleistungen CHF 250 000.–
Leistungen durch den Rechtsdienst der CAP
Geldleistungen Geltungsbereich Europa CHF 250 000.–
Geldleistungen Geltungsbereich ausserhalb Europa CHF 50 000.–

Beschädigung und Zerstörung sowie plötzlicher, unvorhergesehener Verlust; Nicht
Auslieferung von Reisegepäck durch die beauftragte Transportunternehmung
Diebstahl; Beschädigung, Zerstörung, Verlieren, Verlegen und Vergessen sowie
plötzlicher unvorhergesehener Verlust; Nicht Auslieferung von Reisegepäck durch
die beauftragte Transportunternehmung
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Es gelten die vertragsrelevanten Bedingungen der Allianz Suisse.

Basisdeckung  Optionsmöglichkeiten


